
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 

 

 

 

 



             

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infrastruktur und Mobilität 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeitsverhältnisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Soziale Sicherheit und Gesundheit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

  



  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

Antrag 17 

 

Schluss mit diskriminierender Anrechnung von Familienbeihilfe auf die 

Mindestsicherung! 

 
Die Vereinbarung zur bedarfsorientierten Mindestsicherung sieht zwar eindeutig vor, dass die 

Familienbeihilfe nicht als Einkommen zu berücksichtigen ist, dennoch rechnet das Land NÖ 

diese auf die Mindestsicherung an. Eine solche Vorgangsweise bringt Menschen mit 

Behinderung in schlimmste finanzielle Nöte: Schon ein gesunder Mensch hat mit diesen 

bescheidenen Mitteln kaum die Möglichkeit über die Runden zu kommen. Völlig ignoriert 

wird bei dieser gesetzwidrigen Vorgangsweise die Tatsache, dass das Leben für Menschen 

mit Behinderung zusätzlich oft noch teurer ist und diese behinderungsbedingte 

Mehraufwendungen zu tragen haben. Menschen mit Behinderung oder psychischer 

Beeinträchtigung, die die erhöhte Familienbeihilfe selbst beziehen, sind entweder Waisen 

oder haben sonst keine Unterstützung durch ihre Familie, was die Bestreitung des 

Lebensunterhaltes umso schwieriger macht. Abgesehen davon, dass die Vereinbarung über 

die Mindestsicherung eine Anrechnung nicht vorsieht, handelt es sich zudem um eine 

konkrete Diskriminierung aufgrund der Behinderung. Damit dieser Vorgangsweise die 

Möglichkeit ein menschenwürdiges, selbstbestimmtes Leben zu führen dramatisch 

eingeschränkt wird, handelt es sich zudem um einen Verstoß gegen die Menschenrechte in 

Form der UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen. 

 

Die 10. Vollversammlung der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich 

fordert ein unverzügliches Ende dieser rechts- und menschenrechtswidrigen Praxis auf dem 

Rücken behinderter Menschen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bildung und Jugend 
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Politik, Gesellschaft und Chancengleichheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Resolution  

 

Die zentralen Erwartungen und Forderungen an den neuen nö. Landtag und die neue 

nö. Landesregierung 

 

Im März 2013 fanden in Niederösterreich Landtagswahlen statt, die einige Verschiebungen in 

den Zuständigkeiten in der Landesregierung zur Folge haben. Gleich zu Beginn der neuen 

Legislaturperiode formuliert die Vollversammlung der Kammer für Arbeiter und Angestellte 

für Niederösterreich ihre Vorstellungen und Forderungen für ein Niederösterreich der 

ArbeitnehmerInnen, in dem nicht parteipolitisches Kalkül in Zentrum stehen soll, sondern 

eine Politik im Interesse der ArbeitnehmerInnen. Dafür bietet die AKNÖ ihre konstruktive 

Mitarbeit in allen arbeitsmarkt-, bildungs-, regional-, und wirtschaftspolitischen Fragen an 

und setzt auf gemeinsame Lösungen für die anstehenden Herausforderungen: 

 

Öffentliche Infrastruktur für räumliche und berufliche Mobilität verbessern 

Niederösterreich ist ein PendlerInnenbundesland: Jede/r Zweite muss zum Arbeitsplatz in 

einen anderen Bezirk oder in eine anderes Bundesland pendeln. Nicht nur die Infrastruktur für 

den Individualverkehr ist für den Arbeitsweg eine Grundvoraussetzung sondern auch der 

öffentliche Verkehr. Der Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel im Waldviertel, dessen 

Infrastruktur besonders ausgedünnt ist, soll hierbei ein prioritäres Ziel sein.  

Damit der Zentralraum aus den Bezirkshauptstädten endlich öffentlich besser erreichbar wird, 

soll ein einfaches und modernes Ticketingsystem, das günstige Preise anbietet, im gesamten 

Bundesland den Zugang zum öffentlichen Verkehr erleichtern. Zudem kann mit dem Start der 

Park&Ride Initiative der Individual- und der öffentliche Verkehr besser miteinander 

abgestimmt werden.  

 

Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau verbessern 

Die österreichische Wohnungspolitik erhebt durch die Wohnbauförderung den Anspruch, 

ausreichend Wohnraum in quantitativer und qualitativer Hinsicht bereit zu stellen. Leistbarer 

Wohnraum soll allen Bevölkerungsschichten, unabhängig von deren Einkommen, zur 

Verfügung stehen. Angesichts der Herausforderungen für die Wohnungspolitik, die sich durch 

demographische Veränderungen, energetische Stadtumbaunotwendigkeiten und 

Klimaschutzziele ergeben, ist es unabdingbar, dass sowohl die Darlehensrückflüsse als auch 

die vom Bund zum Zwecke der Wohnbauförderung überwiesenen Mittel tatsächlich für die 

Wohnbauförderung eingesetzt werden. 

 

Bedarfsorientierte Mindestsicherung 

Aus Sicht der AKNÖ stellt dieser Bereich eine der größten Handlungsfelder in der 

Sozialpolitik dar. Es fehlen zum einen klare Regelungen über die Höhe, zum anderen sollte 

die Höhe des Zuschusses für Wohnkosten an die Lebensverhältnisse der Betroffenen 

angepasst statt wie bisher pauschal geregelt zu werden. 

Zudem muss künftig die laut Vereinbarung zwischen Bund und Ländern ungesetzliche 

Anrechnung der Familienbeihilfe auf die Mindestsicherung unterlassen werden. 



 

 

Rechte für Menschen mit Behinderung 

Das Behinderteneinstellungsgesetz soll die Nachteile ausgleichen, die Menschen mit 

Behinderung auf dem Arbeitsmarkt haben. Die derzeitigen Bestimmungen können diesen 

Anspruch nicht erfüllen. Die AKNÖ hat in der 9. Vollversammlung am 15.11.2012 

einstimmig konkrete Ansätze einer Neugestaltung des Gesetzes beschlossen. Des Weiteren 

tritt die AKNÖ dafür ein, dass das Land eine weisungsunabhängige Behindertenanwaltschaft 

einrichtet, die die Rechte von Menschen mit Behinderung vertreten kann. 

 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

Die AKNÖ tritt für eine hochwertige und leistbare Versorgung mit 

Kinderbetreuungseinrichtungen ein, vom Kleinkindalter bis zum Ende der Schulpflicht. Das 

beinhaltet den flächendeckenden Ausbau von Krabbelstuben für unter 2,5-Jährige, längere 

und flexiblere Öffnungszeiten in den Kindergärten genauso wie einen deutlichen Ausbau des 

Angebots an ganztägigen Schulplätzen im Bundesland, vor allem in verschränkter Form. 

Dabei darf neben Quantität nicht auf die Qualität der Betreuung vergessen werden, die vor 

allem durch ausreichendes und gut ausgebildetes Personal sicher gestellt werden muss. 

 

Gleichstellung und Frauenpolitik 

Seit März 2011 sind die Neuerungen zum Gleichbehandlungsgesetz in Kraft. Durch das 

Gesetz sollen die Einkommen und Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männer 

transparenter werden. Es verpflichtet Unternehmen, ab einer bestimmten Größe 

Einkommensberichte zu erstellen. Wie für private Arbeitgeber vorgeschrieben, soll auch das 

Land bei wirklich allen Stellenausschreibungen verpflichtend die Höhe des Mindestgehalts 

und die Bereitschaft zur Überzahlung angeben. 

 

Fachhochschulen 

Die AKNÖ setzt sich - wie auch schon in Oberösterreich, Burgenland, Vorarlberg und 

teilweise der Steiermark umgesetzt - für die Abschaffung der Studiengebühren an den NÖ 

Fachhochschulen ein. Die dadurch wegfallenden Einnahmen sollen den FH-Trägern vom 

Land ersetzt werden. 

 

Fortbildung 

Das Landesrecht benachteiligt Landesbedienstete bei der Fortbildung. Bei einer Kündigung 

müssen sie mehr Fortbildungskosten zurückzahlen als das in der Privatwirtschaft der Fall ist. 

Die Regelungen widersprechen EU-Recht und sind gleichheitswidrig. Die Vollversammlung 

der AKNÖ fordert, dass das Landesvertragsbedienstetengesetz repariert wird. 

 

Das Land fördert derzeit über die NÖ-Bildungsförderung nur berufsspezifische 

Weiterbildungen von ArbeitnehmerInnen in der Privatwirtschaft und öffentlich Bediensteten 

in handwerklicher Verwendung. Die 10. Vollversammlung der AKNÖ plädiert dafür, dass 

diese Förderungen auch für Umschulungen und neue Ausbildungen gilt und auch allen 

öffentlich Bediensteten wieder zur Verfügung steht.  Auch arbeitslose (eventuell in 

Abstimmung mit dem AMS-NÖ) und drittstaatsangehörige ArbeitnehmerInnen mit 

Hauptwohnsitz in NÖ sollen in den Genuss der NÖ-Bildungsförderung kommen. 



 

 

Gesundheitswesen 

Bedienstete im Gesundheitswesen und im Pflegebereich sind weiterhin zunehmenden 

Arbeitsbelastungen und ungenügenden Arbeitsbedingungen ausgesetzt. Die 10. 

Vollversammlung der AKNÖ fordert, dass jedenfalls die Dienstpostenpläne und Stellen-

Besetzungen den fachlichen Notwendigkeiten  angepasst werden und die finanziellen 

Voraussetzungen und personellen Arbeitsbedingungen so gestaltet werden, dass die Arbeit in 

öffentlichen und privaten Einrichtungen nicht mehr zu Lasten der Gesundheit der Betroffenen 

erfolgt. 

Die AKNÖ sorgt sich angesichts der Einsparungen im Gesundheitswesen, ob eine 

kontinuierliche Versorgung der Bevölkerung sichergestellt werden kann. Es darf nicht zu 

einem Verweisungs-„Ping-Pong“ zwischen abgespeckten Krankenhäusern und einem 

(stellenweise ausgedünnten)  niedergelassenen Bereich kommen.  Das Land muss auch 

endlich das Thema flächendeckendes Entlassungsmanagement und Kurzzeit- und 

Übergangspflegestrukturen ernsthaft umsetzen. 

 

Soziale Dienste 

Zudem fordert die Vollversammlung der AKNÖ eine ausreichende finanzielle Ausstattung 

aller Trägervereine, die wichtige soziale Dienste leisten. Mit knappen bzw. reduzierten 

finanziellen Mitteln können weder die Qualität in der Versorgung noch ordentliche 

Arbeitsbedingungen sichergestellt werden. 

 

Arbeitsmarktpolitik 

Die sich nach wie vor eintrübenden Arbeitsmarktperspektiven stellen auch die Landespolitik 

vor große Herausforderungen. Vor allem wird es darauf ankommen Verfestigungstendenzen 

von Arbeitslosigkeit gemeinsam mit dem AMS entgegenzuwirken (möglich wäre dies z.B. 

durch eine Mitfinanzierung der Wiedereingliederung von Langzeitbeschäftigungslosen mittels 

Eingliederungsbeihilfen). Zum anderen ist die Landespolitik auch aufgefordert, Chancen für 

Wachstum und Beschäftigung zu fördern (z.B. durch Investitionen in Neubauprogrammen). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 


